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1. Betrieb der Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung  
 

Die Marktgemeinde Schardenberg (in der Folge als Rechtsträger bezeichnet) betreibt eine Kinderbildungs- 

und -betreuungseinrichtung nach den Bestimmungen des Oö. Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes, mit 

Sitz in Lindenberg 6, 4784 Schardenberg 

 

 

2. Arbeitsjahr  
 

Das Arbeitsjahr der Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung beginnt am ersten Montag im September 

(Ende der Hauptferien) und dauert bis zum Beginn des nächsten Arbeitsjahres. 

 

 

3. Ferien und Schließtage 
 

3.1. Die Weihnachtsferien beginnen am 24.12. und enden am 31.12. 
 

3.2. Die Hauptferien beginnen 4 Wochen vor Beginn des Arbeitsjahres. 



 

S e i t e  2 | 8 
 

 

3.3. Die Schließtage und die täglichen Öffnungszeiten an schulfreien Tagen können vom Rechtsträger jähr-
lich auf Basis einer durchgeführten Bedarfserhebung bei den Eltern (siehe unter Punkt 5.) neu festge-
legt werden. Eine Information der Eltern über Schließtage und tägliche Öffnungszeiten an schulfreien 
Tagen erfolgt spätestens bis zum Beginn des neuen Arbeitsjahres. 

 
3.4. Zu den Ferienzeiten nach § 2 Abs. 4 Oö. Schulzeitgesetz 1976 kann ein Betreuungsbedarf der Eltern in 

Form einer Kooperation mit einer anderen Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung oder durch 
externes Personal gedeckt werden. 

 Sofern die Betreuung der angemeldeten Kinder in einem Arbeitsjahr in einer anderen Einrichtung oder 

mit externem Personal erfolgt, ergeht spätestens zu Beginn des Arbeitsjahres eine Information an die 

Eltern.  

 

3.5. An folgenden schulfreien Tagen bzw. in folgenden Schulferien (§ 2 Abs. 4 Oö. Schulzeitgesetz 1976) 
steht die Kinderbildungs- und betreuungseinrichtung ausschließlich Kindern, deren Eltern beide be-
rufstätig, arbeitssuchend oder in Ausbildung sind, oder die aufgrund sonstiger familiärer oder sozialer 
Erfordernisse Betreuungsbedarf aufweisen in Form eines Journaldienstes zur Verfügung: 
- Von Neujahr bis Heiligen Drei König Tag 
- In den Semesterferien 
- In der Osterwoche 
- An einzelnen Zwickeltagen vor oder nach: Staatsfeiertag, Christi Himmelfahrt, Fronleichnam, Na-

tionalfeiertag und Mariä Empfängnis 
- Entsprechende Nachweise können vom Rechtsträger verlangt werden. 

 
3.6. Sollte der für den Betrieb erforderliche Personalschlüssel durch Personalausfall (durch welche Ursache 

auch immer) nicht gegeben sein, wird ein Notbetrieb möglichst aufrechterhalten. Zum Besuch berechtigt 
sind aber nur Kinder, für die ein konkreter Betreuungsbedarf unabdingbar ist. 

 

 

4. Tägliche Öffnungszeit der Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung 
 

4.1. Die Öffnungszeiten werden wie folgt festgesetzt: 
 

a) Krabbelstubengruppe 1 

 von: bis: 

Montag 07:15 Uhr 14:00 Uhr 

Dienstag 07:15 Uhr 14:00 Uhr 

Mittwoch 07:15 Uhr 14:00 Uhr 

Donnerstag 07:15 Uhr 14:00 Uhr 

Freitag 07:30 Uhr 14:00 Uhr 

 

b) Krabbelstubengruppe 2 

 von: bis: 

Montag 07:00 Uhr 14:00 Uhr 

Dienstag 07:00 Uhr 14:00 Uhr 

Mittwoch 07:00 Uhr 14:00 Uhr 

Donnerstag 07:00 Uhr 14:00 Uhr 

Freitag 07:00 Uhr 14:00 Uhr 
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4.2. Die Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung wird mit Mittagsbetrieb geführt.  
 

4.3. An Samstagen sowie an Sonn- und Feiertagen bleibt die Kinderbildungs- und betreuungseinrichtung 
geschlossen. 

 
4.4. Die Anwesenheit der Kinder zwischen 08:00 und 12:00 Uhr ist verbindlich. Eine Abholung während 

dieser Zeit ist nur aus gesundheitlichen oder anderen wichtigen und außergewöhnlichen persönlichen 
Gründen möglich. 

 
4.5. Eine Anmeldung mit Mittagsbetrieb bis 14:00 Uhr (Schlafenskinder) ist nach 1-monatiger Eingewöh-

nungsphase für das Arbeitsjahr verbindlich. 
 
4.6. Die Öffnungszeiten und die Bereitstellung eines Mittagsbetriebes können vom Rechtsträger jederzeit 

auf Basis einer durchgeführten Bedarfserhebung bei den Eltern (siehe unter Punkt 5.) neu festgelegt 
werden. 

 

 

5. Bedarfserhebung 
 

Jeweils im Mai des laufenden Arbeitsjahres erfolgt eine schriftliche Abfrage der benötigten Betreuungszeiten 

für das folgende Arbeitsjahr bei den Eltern. Bei nach diesem Zeitpunkt neu aufgenommenen Kindern erfolgt 

die erstmalige Abfrage mit der Anmeldung. Über den tatsächlichen Betreuungsbedarf der Familien können 

bei erstmaliger Aufnahme Nachweise inkl. Arbeitszeiten, Arbeitssuche oder Ausbildung der Eltern eingefor-

dert werden. 

Bestehen konkrete Zweifel am Fortbestand des bekannt gegebenen Betreuungsbedarfes einer Familie, kön-

nen auch nachträglich Nachweise eingefordert werden. 

 

 

6. Aufnahme in die Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung 
 
6.1. Die Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung ist nach Maßgabe der Bestimmungen des Oö. Kinder-

bildungs- und -betreuungsgesetzes allgemein zugänglich. Der Besuch der Kinderbildungs- und –betreu-
ungseinrichtung ist freiwillig. 

 
6.2. Für die Aufnahme in die Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung ist eine Anmeldung des Kindes 

durch die Eltern erforderlich. Die Anmeldung hat persönlich oder schriftlich, jeweils bis spätestens 31. 
März des Jahres für das darauffolgende Arbeitsjahr bei der Leitung der Kinderbildungs- und -betreu-
ungseinrichtung zu erfolgen. 

 
6.3. Die Anmeldung für die Krabbelstube muss für mindestens zwei Tage pro Woche erfolgen 
 
6.4. Zur Anmeldung sind folgende Unterlagen mitzubringen: 
 

- Geburtsurkunde oder Geburtsbescheinigung des Kindes, 
- Meldezettel, 
- Sozialversicherungsnummer, 
- ärztliche Bescheinigung über den allgemeinen Gesundheitszustand des Kindes, 
- Impfbescheinigung, 
- Einkommensnachweis der im selben Haushalt mit dem betreffenden Kind lebenden Eltern und 

deren Ehegattinnen und Ehegatten, Lebensgefährtinnen und Lebensgefährten oder eingetrage-
nen Partnerinnen und Partnern. Wird ein solcher nicht vorgelegt, ist der Höchstbeitrag zu entrich-
ten, 

- Bestätigung über die Berufstätigkeit, aktive Arbeitssuche oder laufende Ausbildung der Eltern. 
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6.5. Die Aufnahme in die Krabbelstube erfolgt bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres.  
 
6.6. Der Rechtsträger entscheidet bis zum 01. Mai des laufenden Jahres über die Aufnahme in die Kinder-

bildungs- und -betreuungseinrichtung und teilt diese den Eltern schriftlich mit.  
 
6.7. Übersteigt die Zahl der Anmeldungen in der Krabbelstube die Zahl der verfügbaren Plätze, werden jene 

Kinder unter drei Jahren bevorzugt aufgenommen, deren Eltern berufstätig, arbeitsuchend oder in 
Ausbildung sind oder deren familiäre oder soziale Verhältnisse eine Aufnahme erfordern.  

 
6.8. Ergeben sich während des Besuches der Krabbelstube Änderungen z.B. Mütter-/ Väterkarenz, arbeits- 

bzw. einkommensabhängige Veränderungen, sind diese umgehend der Leitung zu melden. 
 

6.9. Verliert ein Elternteil die Arbeit für längere Zeit ist dies bei der Leitung der Krabbelstube zu melden 
und gegebenen Falls eine Bestätigung für die aktive Arbeitssuche vom AMS zu erbringen. Anderenfalls 
verliert das Kind den Anspruch auf den Krabbelstubenplatz, wenn ein anderes Kind diesen dringender 
braucht, oder die personelle Situation dies erfordert. Auch Kinder, deren Mütter in Mutterschutz und 
anschließend in Karenz gehen bzw. Väter, welche Väterkarenz beanspruchen, sind von dieser Regelung 
betroffen. Ausnahme bilden hier Kinder die kurz vor dem Übergang in den Kindergarten stehen. 

 
 

7. Abmeldung von der Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung 
 

Die Abmeldung eines Kindes vom Besuch der Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung ist nur zum Ersten 
eines jeden Monats unter Einhaltung einer zweiwöchigen Abmeldefrist möglich und hat bei der Leitung der 
Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung zu erfolgen.  
 
 

8. Widerruf der Aufnahme in die Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung 
Die Aufnahme eines Kindes darf nur widerrufen werden, wenn 

- ein Elternteil eine ihm obliegende Verpflichtung (siehe Punkt 12) trotz vorheriger schriftlicher Mah-
nung nicht erfüllt oder 

- nachweislich eine andere Form der Bildung, Erziehung, Betreuung und Pflege den Bedürfnissen des 
Kindes besser gerecht wird.  

 

 

9. Suspendierung 
 
9.1. Ein Kind kann durch den Rechtsträger vom Besuch der Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung 

vorübergehend ausgeschlossen werden, sofern durch den Besuch eine außergewöhnliche, nicht ver-
tretbare Gefährdung anderer Kinder, des Personals oder des ordnungsgemäßen Betriebsablaufs gege-
ben ist. 
 

9.2. Die Eltern und die Bildungsdirektion sind vor jeder geplanten Suspendierung anzuhören und über die 
Gründe sowie die bereits gesetzten pädagogischen, personellen und organisatorischen Maßnahmen 
nachweislich und unverzüglich zu informieren. 

 
9.3. Die erstmalige Suspendierung darf eine Dauer von vier Wochen nicht überschreiten. Jede weitere Sus-

pendierung darf eine Dauer von acht Wochen nicht überschreiten, wobei eine Verlängerung mit Zu-
stimmung der Bildungsdirektion möglich ist. 
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10. Zusammenarbeit zwischen Rechtsträger und Eltern 
 

10.1. Die pädagogischen Fachkräfte stellen im Hinblick auf die pädagogischen Aufgaben der Kinderbildungs- 
und -betreuungseinrichtung einen regelmäßigen Austausch mit den Eltern sicher und achten die erzie-
herischen Entscheidungen der Eltern unter Bedachtnahme auf das Kindeswohl. Rechtsträgervertreter, 
Personal und Eltern stellen einen wertschätzenden Umgang und eine respektvolle Kommunikation mit-
einander sicher. 

 
10.2. Die Eltern haben das Recht, bei einem Antrag von mindestens einem Viertel der Eltern einer Gruppe 

die Einberufung einer Elternversammlung für diese Gruppe binnen 14 Tagen zu verlangen. 
 
 

11. Pflichten der Eltern 
 

11.1. Die Eltern leisten nach Maßgabe der Tarifordnung sowie den Bestimmungen der Oö. Elternbeitragsver-
ordnung 2024 einen Kostenbeitrag zur Bildung und Betreuung ihres Kindes (Elternbeitrag). Die Eltern 
haben den Elternbeitrag vollständig und fristgerecht zu leisten. 

 
11.2. Die Eltern haben mit dem Rechtsträger und den pädagogischen Fachkräften zusammenzuarbeiten. 

Rechtsträgervertreter, Personal und Eltern stellen einen wertschätzenden Umgang und eine respekt-
volle Kommunikation miteinander sicher.  

 
11.3. Die Eltern haben die Leitung der Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung von jeder Verhinderung 

unverzüglich zu benachrichtigen. Die Entschuldigung hat schriftlich oder telefonisch zu erfolgen. 
 

11.4. Die Eltern haben dafür zu sorgen, dass die Kinder die Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung kör-
perlich gepflegt sowie ausreichend und zweckmäßig und der Witterung und Jahreszeit entsprechend 
gekleidet und ausgestattet besuchen. 

 
11.5. Die Eltern haben dafür zu sorgen, dass die vereinbarten Besuchszeiten eingehalten werden. 
 
11.6. Die Kinder müssen in der Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung am Vormittag spätestens bis 

08:00 Uhr anwesend sein und frühestens ab 12:00 Uhr abgeholt werden, um eine ungestörte Bildung 
der Kinder ermöglichen zu können. 

 
11.7. Die Eltern haben die Leitung der Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung unverzüglich von erkann-

ten Infektionskrankheiten oder Läusebefall des Kindes oder der mit ihm im selben Haushalt lebenden 
Personen zu verständigen. Gegebenenfalls ist das Kind so lange vom Besuch der Kinderbildungs- und -
betreuungseinrichtung fernzuhalten, bis die Gefahr einer Ansteckung anderer bzw. Übertragung auf 
andere Kinder und des Personals der Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung nicht mehr besteht. 
Bevor das Kind die Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung wieder besucht, ist (nach Aufforderung 
durch das Personal) eine ärztliche Bestätigung darüber vorzulegen, dass eine Ansteckungsgefahr nicht 
mehr gegeben ist. Die relevanten Gesundheitsdaten werden nicht an Dritte weitergegeben und dienen 
nur dem Zweck der Verhinderung der Ausbreitung von Infektionen.  

11.8. Die Eltern stellen sicher, dass ihr Kind jedes Arbeitsjahr mindestens fünf Wochen Ferien außerhalb der 
Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung verbringt, davon mindestes zwei Wochen durchgehend. 

 

11.9. Die Kinder außerhalb des schulpflichtigen Alters sind von den obsorgeberechtigten Elternteilen oder 
von ihnen beauftragten und bekanntgegebenen Abholpersonen in die Kinderbildungs- und –betreu-
ungseinrichtung zu bringen und zur vereinbarten Zeit wieder abzuholen. Die Eltern stellen sicher, dass 
sie bzw. die jeweilige Abholperson bei Abholung geeignet ist, die Aufsicht zu übernehmen. Im Falle der 
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Übergabe oder der Abholung durch eine Abholperson ist vorweg eine schriftliche Bestätigung über die 
Beauftragung durch die Eltern vorzulegen. 

 
11.10. Eltern, deren Kinder mit dem von der Gemeinde organisierten Bustransport befördert werden, sind ver-

pflichtet, ihr Kind rechtzeitig zur Halte(Sammel)stelle zu begleiten bzw. durch eine zur Übernahme der 
Aufsicht geeignete Person begleiten zu lassen, das Kind an die Begleitperson im Beförderungsmittel zu 
übergeben. Sie sind außerdem verpflichtet, ihr Kind von der Halte(Sammel)stelle zum vereinbarten Zeit-
punkt wieder abzuholen bzw. von einer zur Übernahme der Aufsicht geeigneten Person abholen zu 
lassen. 

 
11.11. Eltern haben dem Rechtsträger die Verlegung des Hauptwohnsitzes des Kindes in eine andere Ge-

meinde während des Kindergartenjahres unverzüglich, spätestens aber bis zum Ende des Monats, in 
dem die Verlegung vorgenommen wird, anzuzeigen.  

 
 

12. Pflichten des Rechtsträgers 
 

12.1. Der Rechtsträger hat gemäß § 14 Abs. 4 Oö. Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz sicher zu stellen, 
dass die Kinder einmal jährlich ärztlich untersucht werden. Es werden Bestätigungen über amts-, haus- 
oder kinderärztliche Untersuchungen sowie schulärztliche Bestätigungen oder ärztliche Bestätigungen 
über die Durchführung der Mutter-Kind-Pass-Untersuchung vom 2. bis zum 5. Geburtstag als ausrei-
chender Nachweis anerkannt. 

 

12.2. Der Rechtsträger hat weiters sicherzustellen, dass den Kindern während des Besuchs der Kinderbil-
dungs- und -betreuungseinrichtung ärztliche Hilfe geleistet werden kann. In der Kinderbildungs- und -
betreuungseinrichtung können den Kindern grundsätzlich keine Medikamente verabreicht werden. 

 
12.3. Dem Personal der Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung obliegt die Pflicht zur Beaufsichtigung 

der Kinder während des Besuchs der Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung. Die Aufsichtspflicht 
in der Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung beginnt bei Kindern vor Erreichung des schulpflich-
tigen Alters mit der proaktiven Übergabe des Kindes an ein Personalmitglied.  

 Die Aufsichtspflicht endet bei Kindern vor Erreichen des schulpflichtigen Alters mit dem Zeitpunkt, in 
dem die Kinder den Eltern oder deren Abholpersonen übergeben werden.  

 Die Verantwortung für den Weg von und zur Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung liegt bei den 
Eltern. Das Personal übernimmt hierbei keine Aufsichtspflicht. 

 
12.4. Der Rechtsträger kann beim Amt der Oö. Landesregierung, Direktion Gesellschaft, Soziales und Ge-

sundheit, um eine Förderung des Bustransportes ansuchen. Zu diesem Zweck ist der Rechtsträger ge-
mäß Art 6 Abs. 1 lit f Datenschutzgrundverordnung (Datenverarbeitung zur Wahrung der berechtigten 
Interessen erforderlich) berechtigt, Name, Adresse und Geburtsdaten der beförderten Kinder an die 
Direktion Gesellschaft, Soziales und Gesundheit zu übermitteln. 
 

12.5. Besteht ein begründeter Verdacht, dass ein konkretes Kind misshandelt, sexuell missbraucht, vernach-
lässigt wird oder wurde, oder sonst erheblich gefährdet ist und die Gefährdung nicht durch eigenes 
fachliches Tätigwerden abgewendet werden kann bzw. die Wahrnehmung der Gefährdung im Rahmen 
der beruflichen Tätigkeit erfolgt, besteht Meldepflicht gem. § 14 Abs. 2 OÖ Kinderbildungs- und -betreu-
ungsgesetz (OÖ. KBBG) und § 37 Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz 2013 (B-KJHG 2013). 
 
 

13. Erziehungsberechtigung durch andere Personen (§ 2 Abs. 1 Z. 9 Oö. Kinderbildungs- und -betreu-
ungsgesetz) 

 

Sind andere Personen als die Eltern des Kindes erziehungsberechtigt, so sind die Bestimmungen der Kinder-

bildungs- und -betreuungseinrichtungsordnung sinngemäß auf diese Personen anzuwenden. 
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14. Inkrafttreten 

 

Diese Einrichtungsordnung für die Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung Krabbelstube der Marktge-

meinde Schardenberg tritt mit 1. September 2025 in Kraft. 

Die Einrichtungsordnung für die Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung Krabbelstube der Marktge-

meinde Schardenberg mit Gemeinderatsbeschluss vom 8. August 2024 tritt damit außer Kraft.  

 

 

 

 

Genehmigt in der Sitzung des Gemeinderates am 26. Juni 2025 

 

 

Der Bürgermeister 

Stefan Krennbauer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An der Gemeindeamtstafel 

angeschlagen am:  

abgenommen am:  
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ERKLÄRUNG DER VERTRAGSPARTEIEN 

Ich nehme die vorliegende Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungsordnung sowie die Tarifordnung 

hiermit zur Kenntnis und bestätige den Erhalt einer Ausfertigung. Der unterfertigende Elternteil bestätigt, 

dass ihm/ihr das Sorgerecht allein zusteht bzw. dass das Einvernehmen mit der oder dem anderen Obsorge-

berechtigten über die Aufnahme des Kindes besteht. 

 

 

....................................  ...........................................  ......................................................... 

Datum    für den Rechtsträger   Eltern / Erziehungsberechtigte 

 

GESONDERTE EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNGEN 

 

Die Eltern des Kindes ................................................................................, geb. am .......................... 

sind einverstanden, dass 

 

(bitte einzeln ankreuzen) 

□ für Kinder mit Beeinträchtigung die Fachberatung für Integration beigezogen wird und Integ-
rationsmaßnahmen für ihr Kind in der Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung durchgeführt 
werden. Die Eltern sind mit der Weitergabe aller für die Integration relevanten Unterlagen und 
Informationen an die Fachberatung für Integration einverstanden. 
 

□ Fotos des Kindes zur Dokumentation des Bildungsgeschehens im Rahmen von Portfoliomap-
pen anderer Kinder sowie zum Aushang in der Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung und 
auf der Homepage der Krabbelstube verwendet werden dürfen. 
 

Für heilpädagogische Gruppen: 

□ die Fachberatung für Integration beigezogen wird. Die Eltern sind mit der Weitergabe aller rele-
vanten Unterlagen und Informationen an die Fachberatung für Integration einverstanden. 
 

 

………………........................    ………………………………………… 

Datum    Eltern / Erziehungsberechtigte 
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